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domb /ivnd N -- Einer Löbl - Landtschafft deß Ery -Heryogthumbs Tärndren Verordnete rc. EntbLetten allen vnd jeden Landr -Ge-richt - vnd Virrgfcids -Herrn / auch denen Grund - Herrschaffren/ Grätt vnd Marckren vnfern relpeüivö Dienst / Gruß vnd alles Guts / vndgeben denenselben hiemitzu vetnemmen/wiedaßvonHochansehlirberJs : <t> : Gchaimben Sröll zu Gräy an ein Löbl . Landschaffe aldavom 4. dies ein solches kelcripcum eingelösten / welcher Gestalten Jhro Kaisers Majest . rc . rc. sich allergnädigrst entschlossen habe / daßvnder andern auch anffdas Wenige/was zu Zluffnemmung dero Ländcrvnd BehueffdeßLiaiij publicigeraichen mag/wie ingleichenauchdaßaustdie mehrere Einfuhr/vndOuIcivirirrsg deß^ ommereiivndder Handlschaffr von dcr l »r (^amera !ibu8üepurirten gehaimben LoürillionreücLtu r/fodann berathschlaget vnd vor höchstermelt derojelben an dieHand gegeben vnd vorger ragen werde rrsolre/wienemblichdasGeltinDeroErb -B ö̂-nigrerch vndLanden mehrers in die O '

rculariongebracht/vnd mithin solches nicht allein in derenHänden erniger l^occ- nciorum , oder welche ein besondern Übli¬cheroder Klonopolium mit demselbentreiben/steckenbleibe/sondern vnder alleInwohner vnd Vnderthanen der Proportion nachgebracht werden möchte.Vnd danenhero besagt Ein Löbl : Landtschastt micVecnemmiing der Bürger vnd Handls - Leurhe « jhren ausführlichen Bericht vnd rathliche Ülolmep-nung ehrst hinaußerstatten / vnd mithin Ihro Raiserl . Maiest . rc. rc. hierinfals pro bono publico gnädigrst ol ligcnde lncenuon bestens befördern solle.Damrt aber ein jedwederer der Sachen ein ausführliche lntormrrion haben möge/als haben wir für gut angesehen die von Löbl . Laijerl .HoffTammekan die auchLöbl . Gehaimbe Langle -» gelegte ke ^ uilicion von Morczu lVorr alda einzuführen : wie zu vernemden folgt.

Er Löbl: Oesterreickischen Hoff - Canhley in Freundtschastt anzufügen . Es haben Ihre Kaisers Majest . rc . rc . allergnadigist vnd ernstlich anbefohlen / daßvnderandernwaSzu Auffnemmung Dero Länder / vnd Behueff deß Lrarijpubücigedeyekimöqe / auch die mehrere Einfuhr / vnd Lokivirung deßpocher-cisvnd derHandlschafft vonDero äepuurtenGehetmben Lvmiliron in ^ ameraübud resteäirt : sodann berathschlaget / vndDeroselben allergehorsambist an dieHand gegeben / vnd vorgetragen solle werden / wie das Gelt in jhren Erb -Königreich / vnd Ländern mehrers in die Cirkulation gebracht / also daß solchesnicht allein / wie es auß der bjßhörigen laidigen Erfahrung zu ersehen gewest / in denen Händen ainiger pocemiorum , oder welche einen besondern Wueclier : Xlonopo-!i^,v mrt demselben treiben/stöcken bleiben : sondern vnder alle Inwohner / vndVnderthanen der Pr oportion nach gebracht / dardurch der Handl vnd Wandl in aßen/so Würthschastt vnd Privrc -Geschäfften / als allgemainen Anligenheiten / vnd pubück nexocik mit mehrerer kaciütät vnd 8uccel 8 lukinirt / vnd mithin durch eine der¬gleichen Oilpoücion : vnd Pollicey nebst andern Anstalten / auff welche Jhro Kaisers Majest . rc. rc. alberaith sorgfälltkgjst : vnd allergnadigist bedacr t skynd / der bißhe-ro in Jhro Kaisers Majest . rc.rc. Erb -Königreich vnd Landen so sehr geklagte Gelt -Mangl corrit- irt / vnd auff dessen li-emeUierungalleJdro Kaiser ! . Majest .rc . rc. trcu-gehorsambjste Landtsaaßen/vnd Vnderthanen in einen glückseeligen / vnd vermöqlichenStand gesetzt / besonders aber die alberaith so hoch gestigene Uluren vndlnrer-eÜLnr mit welchen die in publico , ScpnvLcobenöthigte Gelter auffgebracht : vndverzinßet werden müßen / rekrin ^iert : vnd abgestellet möchten werden ; Zumalennun in ein : vnd andern die vorhabende Veljberrcione 8 mit Fundamentvnd vollständiger lnsormarionbewürcken zu können/die Beschaffenheit der Such / wie selbigesowol in jhren Rechten : vnd wahren utu seyn kan / als wie selbige sich bey denen observierenden Lbt . libi.13 befinden thut/nach der Verfassuug : vnd Conttiwrion eines jedenLandes / / vnd wie e6 dato in einem / vnd den andern gehalten wird / wissend / vnd bekannt / vnd darbey eine norm « seyn muß / waS dieOouverni der Lander in becdenobbeschnbenenPuncten für Semimenü haben / vnd wie selbige vermainen/daß in demeinen vnd andern zu helffen / oder zu verfahren seyn möchten / als isteine Noth^durfft zu seyn befunden worden / vnd haben Jhro Kaisers Majest . rc .rc . es auch allergnädigistbefolchen / daß ein Löbl : OesterreichischeHossCantzley inFreundschaffr er¬sucht möchte werden / dieselbe beliebe den Punct der Circularion deß Gelts / vnd wab daran gelegen / daß das Geltals lanZuis corporis publlci , allen vnd jeden/wMein Jhro Kaisers Majest . rc .rc. Erb -Königreich/vnd Landen jhr Leben / Handl vnd Wandl haben / jui 'raüimmenüone zustießen möge / denen Oouvernidcr Länder vor-zustöllen/vnd von einen jeden in specie abzufordern/was es derentwegen pro inöole » L coulkicunonc: der jhme anvertrauten Prvvintzfür eine .Ordnung / Pollicey : v-der ^ emeckerungS-Mittl vorzuschlagen : vnd ;einzurathen haben möchte : nicht weniger möchten au b. sieOouverni der Länder über den Punct der CoMrcien vernom¬men : vnd von ihnen Bericht - vnd Gutächtlich begehrt werden/was zu Einfuhr - Verbeßer - vnd b ^ biüerung ermelten Commercijerforderlich / vnd vorzukehren seynmöchte/zu welchenEnde / vnd damit sothaner Bericht / vnd Gutachten desto vollkommenergefast/ ond erstattet werden möchte/jhnen zu lu ^ criren wärt / daß sie nichtallein auß selbstigerErfahrenheit/vud pruäenx , sondern auch mit Vernemmung shrer Bürger / vnd LandtS -Leuthen / insonderheit aber der einhaimb - vnd außländ :-scheu I^eAocirnten / vnd Handls -Leuthen / wie solches etwo durch vecreca , kcguiliüonLs , mündliche Vnderredungen / vnd privat - CorrespouüLuhen am füglich; ?! enseyn kan / jhre Gedancken 5orm !ren / vnd darbey hauptsählich darauffrLÜcüiren wolten / was der Zeit für ein Handl / vnd mit was für Wahren im Lande aettlben wud /woher die im Schwung gehende Wahren kommen/ob fie im Landterzeygt / vnd ttbliciert/oder woher g bracht werden/was für Wahren inSLcmd von anderwerts hergezogen : vnd ausserLandts anderwerts hin verführt werden / mit was für Gelegenheit : vnd Vnkost -'n solchesgeschicht / ob solcheGelegenheit verbcßert / vnd dieVnko-sten vernngertwerdenkönnen/anwas für Wahren / vnd Faillschastten das Land Mang ! leydet : vnd in was für Sorten es abundirt / folglich wie dasjenige / waran eSManqlleydet/am gelegnestenins Land gebracht/vnd wie dasjenige/waran es einen Vbcrfiuß hat / andern Ländern zugeführt / versilbert : vnd verkehrt tönte werden ?Vnd dises mit einer besondern/vnd äikmÄenkeüexionauffden Handl/welchen ein Kaiser ! . Landt mit dem andern vnder sich selbsten : oder welchen ein vnd andersKaiserliches Landt mit außländischen provinren führen thut : wie die Klanutacturen der Golt - vnd Silbernen/seyden / vnd wohlenenWahren im Landt jelbsten iono-üuciret / Golt - vnd Silberne '. auch seyd - vnd wohlenerelpeLkivöPorten / Spitzen / Fransten / Zeyg/Procäth / Strimpff / Tücher / Carthiß vnd dergleichen imLandtK-bricirtköndten werden/was eS biß dato gehindert / daß im Landt kein größere Handlschafftgetriben / vndpie ^ anutsÄuren nicht eingeführt/vnd werckstöllig gemachtworden seyn / ob vnd was in beneticium Lommercij : vnd der klLriufEura für pr« roL,süven / Privilegien / vnd Freyheiten / 6ne prsejuäicio Ü3 tüs univerll geben könteawerden ? ob nicht in KlAnufsQurn/vnd zur Verschlejßung der im Land wachsenden : öderLbricierenden klletten vnd Wahren/vndzur Einfuhr der rm Landt bedürffti-gen Sachen all in Arollo sü exempln -v» slisrum provinciarum , Handls - Compagnienangestöllt / Niderlagergemacht / in ein : oder andern Statt zu gewißen Zeltendeß Jahrs Märckte : oder Meßen gepstantzet: vnd cu !u viert / die bißhero : vnd vor drsem im Flor gestandene / vnd sehr abgenommene Märckte / als der Lintzer / Potzner /vnd dergleichen wider in Schwung / vnd Creditgebracht / wie frembde Handls -Leuth m die Lander geziglet werden : vnd ob '
/ vnd wie solche herein Züglung frembderNexorianten / vnd Handls -Leuthe/ohne Vnderscheid der Religionen / doch daß demTtscui keügioni ; pacriL,öc 66ei LLcKo !icL dardurch kein Nachtherll : oder pr« -juUicium proximum , Luc remoram zugezogen werde / geschehen könne / vnd endlich auff alles : vnd ein mehrers relleÄirende / so bey der Sach zu beobachten ist / vnd et¬wo denen Oouverniauff vife gegenwärtige ^ icoräi : vnd Veranlasiung von selbsten beyfallen wird / vmb / wann derley Lonlili » , L Inlormariones von denen Oouvernialler Länder einlauffen / man sodann eines mir dem andern combim ^ rn/vnd ein volkommenes 8y ^ emL über das Universale deß domercijreipeLu aller Lander in (^or^Pore , vnd auch wie selbiges parcicularker rclpeÄu eines jeden Landes / infonderhett zu fassen seye / entwerffen / vnd dardurch 6e meclijs , wie das projettirte nach : vnd »nach sä esteÄum , Sc execucionem zu bringen seyn möchte / bedacht / vnd beflissen seyn : auch endlich alles Jhro Kaisers Majest . rc .rc. nach Dero allergnädigistenBefelchvudVerlangen / ru Dero allergnädiaisten 8.eso!ur !On . kUtüticscisn r vnd xiarmren » « vortraaen könne.

WelchtMtiach rin esbl- D «st<vceichisch« Hoff -Canhley nsLmals in Fr ^ Eafft ersuchtwird / überdiseS okstehenbe die kchörigrrxp « Iitiones ohnkeschwZrt / vndfchleinig ergehen zu lassen / vnd dieOooverni zu ermähnen/ daß siedem Merckmit sonderbarer -xplicauo» obligen / vnd jhre p->r- re sobald als immer möglich einschickenmöchten / vndeö verbleibt LervselbendieKaiser!. Hoff-Cammerzure.
kx dlonlilio Lamer«

N >ienn den r8 . Octob . 7698.
Johann David Palmb.
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Distmnach werden atlevndjedeobdenannte Landt -Gericht/vnd Buryfrids -^ errn/auch die Grrind -Herrschäfften / andereLandts -Stande/auch ^Statt vnd Marckt / vnd jedwederer anderer privat , so drßfals etwas nützliches an die Hand zn xisen warst / hrcmit rehEivö befelcht vnd ersucht / daß die¬selbe obcinyeführte Verordnung / vnd was in solcher enthalten / wol vnd reyfsig überlegen / jhre LNainnngen vnd alles das jcnige / was zuBeförderung vi¬fes so hailsamben Absehen dienlich vnd nützlich se^n kan / schriffUichen versoffen/ vnd solche Erncr Löbl : Verordneten Stell rc. als wohin auchLöbl . GrosserAllst schußrc. die Verfaßung deß abgebenden Gutachten remirrirthat / vnvcrzüglrch einschicken soUtn / unfahlaber jcmandsein Erinderung/vnd was er andieHand zu geben L)ae/mündlich vorzutragen vermaint/kan selbiger sich bey ernennr Einer Lödi . Verord,,eren Sröll ro . anmelden / mästen drse denjenigenzu solchen Ende einen aigenrlichen Tag zu benennen willfahrrg seyn wird . Vnd damit dlse aiiergenadigistc ^ arserl . Verordnung vmb desto mchrer kundt-dar gemacht werde / so wollen sie obbesagteObrigkeircn gegenwartigcsparenr nir allein ostenr .' ich publioiren/ sondern auch an gewöhnlichen Mttherr siLZi-ven lasten. Geben zuLlagenfurt Vnder vnsern hlevorgestaUren Ambrö -^örtigungen den 14. Novemd . Anno ^698.
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